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Kein Vorbesitzer: Tauschung beim Motorradkauf / Zivilrecht

Beim Verkauf eines gebrauchten Motorrads gibt es bei der Angabe der Zahl der
Vorbesitzer keinen Raum fiir Missverstandnisse: Damit ist die Zahl der Vorbesitzer
gemeint, die das Kraftrad insgesamt hatte - und nicht nur die der deutschen
Vorbesitzer. Darauf wies laut D.A.S. das Landgericht Karlsruhe hin - und erklarte die
Anfechtung eines Kaufvertrages fiir wirksam.<br />LG Karlsruhe, Az. 6 O 375/12

Beim Verkauf eines gebrauchten Motorrads gibt es bei der Angabe der Zahl der Vorbesitzer
keinen Raum fur Missverstandnisse: Damit ist die Zahl der Vorbesitzer gemeint, die das Kraftrad
insgesamt hatte - und nicht nur die der deutschen Vorbesitzer. Darauf wies laut D.A.S. das
Landgericht Karlsruhe hin - und erklarte die Anfechtung eines Kaufvertrages fur wirksam.

LG Karlsruhe, Az. 6 O 375/12

Hintergrundinformation:

Kaufer kdnnen Kaufvertrage wegen einer arglistigen Tauschung anfechten. Davon spricht man,
wenn der Verkaufer seinen Vertragspartner bewusst ber Umstande tauscht, die flr seine
Kaufentscheidung erheblich sind. Folge ist normalerweise, dass der Kaufvertrag Zug um Zug
zuruck abgewickelt werden muss. Es gibt jedoch Ausnahmen. Der Fall: Ein Motorradfan hatte ein
gebrauchtes Bike der Marke Triumph, Typ Street Triple, gesucht. Die Maschine sollte nicht alter
als vier Jahre sein und aus erster Hand stammen, da mehr Vorbesitzer einen hdheren Wertverlust
bedeuten. Nach einigen Wochen des Preisvergleichs schlug er bei ebay zu und ersteigerte ein
Motorrad fur 5.145 Euro. Die Maschine hatte laut Angaben des privaten Verkaufers ,,0
Vorbesitzer” und war von diesem neu gekauft worden. Auch im Kaufvertrag gab er wieder ,,0
Vorbesitzer” an. Der Kaufer achtete nicht weiter auf die italienischen Fahrzeugpapiere und fuhr
zufrieden nach Hause. Bei der Zulassungsstelle kam das bdse Erwachen: In den Papieren war
noch ein weiterer Vorbesitzer eingetragen. Auch erschien die Polizei und nahm die Maschine mit.
Denn die Papiere waren in Italien als gestohlen gemeldet. Es stellte sich auch heraus, dass die
Triumph kein Original war, sondern eine sogenannte "Dublette". Es fahrt also irgendwo noch ein
weiteres, aber legales Fahrzeug mit identischen Papieren und identischer Fahrgestellnummer
herum. Die Triumph war auf einem Fahrzeugmarkt in Italien fur 3.800 Euro gekauft worden. Der
Kaufer erklarte nun die Anfechtung des Kaufvertrages und forderte sein Geld zurtick. Der
Verkaufer lehnte ab: Die Angabe ,,0 Vorbesitzer” habe sich nur auf die Vorbesitzer in Deutschland
bezogen, nicht auf die in Italien. Das Urteil: Nach Mitteilung der D.A.S.
Rechtsschutzversicherung bestatigte das Landgericht Karlsruhe, dass schon die falsche Angabe
zu den Vorbesitzern ausreiche, um den Kaufvertrag anzufechten. Die Zahl der Vorbesitzer sei
kaufentscheidend gewesen. Die Frage nach deren Anzahl sei eindeutig, damit seien in jedem Fall
alle Vorbesitzer gemeint. Der Verkaufer habe den Kaufer bewusst getauscht. Eine
Rickabwicklung Zug um Zug sei wegen der Sicherstellung des Fahrzeugs durch die Polizei aber
nicht mehr moéglich. Trotzdem musste der Verkaufer den vollen Kaufpreis zurlickzahlen. Denn
nach Ansicht des Gerichts war er allein fur die Situation verantwortlich, die zum Eingreifen der
Polizei gefuhrt hatte.

Landgericht Karlsruhe, Urteil vom 15.5.2013, Az. 6 O 375/12

Weitere Informationen:
D.A.S. Rechtsschutzversicherung
Media Relations

Dr. Monika Stobrawe

Tel 0211 477-5570

Fax 0211 477-1511
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HARTZKOM

Katja Rheude

Tel 089 998 461-24
Fax 089 998 461-20
AnglerstraBe 11
80339 Munchen

das@hartzkom.de

Uber die D.A.S.

Die D.A.S. ist Europas Nr. 1 im Rechtsschutz. Gegrindet 1928, ist die D.A.S. heute in beinahe 20
Landern in Europa und dartber hinaus vertreten. Die Marke D.A.S. steht fir die erfolgreiche
EinfUhrung der Rechtsschutzversicherung in verschiedenen Markten. 2013 erzielte die
Gesellschaft im In- und Ausland Beitragseinnahmen in Hohe von 1,2 Mrd. Euro. Die D.A.S. ist der
Spezialist fur Rechtsschutz der ERGO Versicherungsgruppe und gehdért damit zu Munich Re,
einem der weltweit fihrenden Rickversicherer und Risikotrager. Mehr unter www.das.de.

das

Seite 2 von 2


mailto:Monika.Stobrawe@ergo.de
mailto:das@hartzkom.de
http://www.das.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
mailto:das@hartzkom.de
https://www.assekuranz-info-portal.de/

	Kein Vorbesitzer: Täuschung beim Motorradkauf / Zivilrecht

